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Böhlen, den 27.01.2022  
 

Kreistagsanfrage, betrifft: 
Gemeinschaftsunterkunft Lobstädt Großzössen 

 
Sehr geehrter Herr Landrat Graichen, 
 
die vormalige Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Lobstädt / Großzössen steht seit 
Jahren leer. Für das Gebäude soll der Landkreis 2015 eine zehnjährige Bindung eingegangen 
sein. 
 
Ich frage Sie: 
 

- Wurde für das Gebäude ein zehnjähriger Mietvertrag durch den Landkreis 

abgeschlossen? 

- Hat sich der Landkreis anderweitig langfristig zu dem Gebäude gebunden? 

- Wann, zu welchem Datum, hat sich der Landkreis zu einer Bindung verpflichtet. Zu 
welchem Datum beginnt diese Verpflichtung ? Wann endet diese Verpflichtung? 

- Warum wurde kein kurzfristiger Vertrag, zum Beispiel über 5 Jahre eingegangen? 

- Welcher Gesamtlasten (in Euro) hat der Landkreis infolge der Gesamtbindung zu 
tragen? Wie hoch ist der Gesamtschaden? 

- Wer ist die vertragliche Bindung eingegangen, wer hat den Vertrag unterzeichnet? 

- Gab es personelle Konsequenzen? Warum wird der Unterzeichner des Vertrages 
nicht zu Schadenersatzzahlungen herangezogen? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ingo Weitzmann 
Kreisrat 
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